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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am

22. Juni 2010, 10.00 Uhr im
Industrie-Club e. V., Elberfelder Straße 6, 40213 Düsseldorf

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum
31.12.2009 nebst Lagebericht des Vorstands, des Berichts des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 sowie des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von
der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der
Gesellschaft unter der Internetadresse www.schnigge.de unter der
Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung“ einge-
sehen werden. Gleiches gilt für den Vorschlag des Vorstands für die Ver-
wendung des Bilanzgewinns. Die Unterlagen werden auch in der Haupt-
versammlung am 22. Juni 2010 zugänglich sein und mündlich erläutert
werden. Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu
Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebil-
ligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die
Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptver-
sammlung über die Feststellung und Billigung des Jahresabschlusses
zu beschließen hat, liegen nicht vor. Über die Verwendung des Bilanzge-
winns wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss gefasst.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des
Geschäftsjahres 2009

Das Berichtsjahr 2009 schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR
502.816,61. Nach Ausgleich des Verlustvortrages aus dem Vorjahr in
Höhe von EUR 187.440,00 und einer Entnahme aus den anderen
Gewinnrücklagen in Höhe von EUR 260.249,38 ergibt sich ein Bilanzge-
winn in Höhe von EUR 575.625,99. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen
vor, aus diesem Bilanzgewinn eine Bardividende in Höhe von EUR 0,20
je Stückaktie auszuschütten und die verbleibenden EUR 15.268,99 als
Gewinnvortrag auf neue Rechnung auszuweisen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2009

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Tersteegenstraße 19-31, 40474 Düsseldorf zum Abschlussprü-
fer für das Geschäftsjahr 2010 zu bestellen.

6. Ersatzwahl zum Aufsichtsrat

Herr Anthony M. Coveney hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats
zum 31. Dezember 2009 niedergelegt. Für ihn wurde Herr Dr. Jürgen
Frodermann durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom
11.12.2009 mit Wirkung vom 1.1.2010 bis zum Ablauf der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2009 entscheidet, als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Die
Bestellung von Herrn Dr. Frodermann endet somit mit Ablauf der Haupt-
versammlung am 22. Juni 2010.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach § 95 AktG
sowie § 7.1 der Satzung. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschlä-
ge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

Herrn Dr. Jürgen Frodermann, Rechtsanwalt, Düsseldorf

anstelle des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds für die Amtszeit
der übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats, d.h. bis zum Ende der Haupt-
versammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012
beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Dr. Frodermann ist bei den nachfolgend aufgeführten Gesellschaf-
ten Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder eines ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsun-
ternehmen:

ACM AG Aufsichtsratsvorsitzender
ComS.I.T. AG Aufsichtsratsvorsitzender
financialbot.com AG Aufsichtsratsmitglied
Incam AG Aufsichtsratsvorsitzender
KEP AG Aufsichtsratsmitglied
Victonia Beratungs GmbH Beirat

7. Beschlussfassung über den Abschluss einer Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrates wird von der Gesellschaft
eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (D&O) abgeschlossen.
Die Versicherungsprämie(n) trägt die Gesellschaft.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte – Angaben nach
§ 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundka-
pital der Gesellschaft EUR 2.801.785 und ist eingeteilt in 2.801.785 Stück-
aktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der
Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
2.801.785 beträgt. Zum Zeitpunkt der Einberufung werden von der Gesell-
schaft keine eigenen Aktien gehalten.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts
und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die
sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes bis spätestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des
Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens am Dienstag, den 15.
Juni 2010 (24.00 Uhr), bei der nachstehend bezeichneten Stelle anmelden.
Zum Nachweis des Anteilsbesitzes ist eine in Textform und in deutscher
oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Insti-
tuts, einer Wertpapiersammelbank oder einer anderen, in der Einladung
bezeichneten Stelle über den Anteilsbesitz erforderlich. Der Nachweis muss
sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (also auf den
1. Juni 2010, 0.00 Uhr - Nachweisstichtag) beziehen und der nach genann-
ten Anmeldestelle

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
c/o Bankhaus Gebr. Martin AG

Kirchstr. 35
73033 Göppingen

Fax-Nr.: +49 (7161) 969317

bis spätestens zum Ablauf des 15. Juni 2010 (24.00 Uhr) zugehen.

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der für die Gesell-
schaft empfangsberechtigten Stelle, werden den Aktionären Eintrittskarten



für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Ein-
trittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Über-
sendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu
tragen.

Bedeutung des Nachweisstichtags

Bei Inhaberaktien gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts
bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs
zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die
Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen
oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstich-
tag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich
der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Ver-
äußerungen oder sonstige Übertragungen von Aktien nach dem Nachweiss-
tichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG und auf den
Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Erwerb und Zuerwerb
von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstich-
tag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht
teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächti-
gen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat keine
Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Verfahren für die Stimmabgabe und Teilnahme durch
einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möch-
ten, weisen wir auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch
einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder
ein Kreditinstitut oder andere von § 135 AktG erfasste Institute oder Perso-
nen, hin. Auch in diesem Fall sind eine form- und fristgerechte Anmeldung
und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmun-
gen notwendig. Die Erteilung von Stimmrechtsvollmachten, ihr Widerruf und
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen
der Textform. Der Nachweis der Erteilung von Teilnahmevollmachten muss
der Gesellschaft gegenüber ebenfalls in Textform nachgewiesen werden. Die
Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten
oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis der Bevollmächti-
gung muss entweder am Tag der Hauptversammlung nachgewiesen werden,
oder kann im Voraus per Post, per Telefax oder auf elektronischem Weg (per
E-Mail) an folgende Adresse übermittelt werden:

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Investor Relations
Berliner Allee 10

40212 Düsseldorf
Fax-Nr.: +49 (211) 13861-41
E-Mail: cmoebitz@schnigge.de

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Ertei-
lung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll;
ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in
diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den
vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft
erklärt werden. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und andere von §
135 AktG erfasste Institute oder Personen können für ihre eigene Bevoll-
mächtigung abweichende Regelungen für die Form der Vollmacht vorgeben;
die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der
zu bevollmächtigenden Person oder Institution über Form und Verfahren der
Vollmachtserteilung abzustimmen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine
Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückwei-
sen.

Ferner bieten wir unseren Aktionären an, den von der Gesellschaft benann-
ten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptver-
sammlung zu bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen
der Textform. Informationen zur Stimmrechtserteilung sowie ein Formular zur
Vollmachts- und Weisungserteilung stehen den Aktionären unter der Inter-
netadresse: www.schnigge.de – Investor Relations/Hauptversammlung zum
Download zur Verfügung.

Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen
Formulare zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft besteht nicht.

Rechte der Aktionäre

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals
oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen („Quorum“), kön-
nen verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und
bekannt gemacht werden. Jedem neuen Punkt der Tagesordnung muss eine
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schrift-
lich an den Vorstand (SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, z. Hd. Vor-

stand, Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf) zu richten und muss der Gesell-
schaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also
spätestens bis Samstag, 22. Mai 2010 (24.00 Uhr), zugehen. Die Antrag-
steller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor
dem Tag der Hauptversammlung, d.h. seit mindestens Montag, 22. März
2010, Inhaber einer das Quorum erfüllenden Anzahl von Aktien sind. Nach
§ 70 AktG bestehen hierbei bestimmte Anrechungsmöglichkeiten. Bekannt
zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht
bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach
Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt
gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen
davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten
Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internet-
adresse www.schnigge.de unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort
unter „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht und den Aktionären mitge-
teilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1,
127 AktG

Aktionäre können Gegenanträge gegen den Vorschlag von Vorstand und Auf-
sichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt stellen. Sie können
auch Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprü-
fern machen. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§
126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an die:

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Hauptversammlung 22. Juni 2010 – Gegenanträge

Berliner Allee 10
40212 Düsseldorf

Fax-Nr.: +49 (211) 13861-49
E-Mail: cmoebitz@schnigge.de

zu richten. Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträ-
ge einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter www.schnigge.de unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort
unter „Hauptversammlung“ zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer
Begründung mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag
der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind),
also spätestens bis Montag, 7. Juni 2010 (24.00 Uhr), unter der vorstehend
angegebenen Adresse zugegangen sind. Anderweitig adressierte Anträge
werden nicht berücksichtigt. Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags
kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Vorausset-
zungen absehen, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder sat-
zungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begrün-
dung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden,
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen umfasst. Für Vorschläge von
Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern gel-
ten die vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG sinngemäß. Wahlvorschlä-
ge von Aktionären brauchen jedoch nicht begründet zu werden und eine Ver-
öffentlichung kann außer in den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch
dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausgeübten Beruf
und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält. Vorschläge zur Wahl
von Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht veröffentlicht werden,
wenn der Vorschlag keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländi-
schen Kontrollgremien enthält.

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Haupt-
versammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesell-
schaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Von der Beantwortung
einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genann-
ten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünfti-
ger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem
verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen.
Nach § 15 Abs. 1 der Satzung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das
Frage und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken.

Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß § 124a
AktG

Den Aktionären sind die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptver-
sammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.schnigge.de
unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung“
zugänglich. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG finden sich eben-
falls auf dieser Internetseite.

Düsseldorf, im Mai 2010

Der Vorstand



Berliner Allee 10
40212 Düsseldorf

Telefon ++49 (0) 211 13861-0
Fax ++49 (0) 211 13861-44

E-Mail contact@schnigge.de


